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Der Gemeinderat der Gemeinde Herisau, gestützt auf Art. 12 EG zum ZGB und 
Art. 32 Abs. 3 der Gemeindeordnung, erlässt: 

Beschluss über die amtlichen Publikationen Gemeinde Herisau 

Art. 1 Amtliche Publikationen 
Im amtlichen Publikationsorgan und im Anschlagkasten des Gemeindehauses sind 
sämtliche durch Gesetz vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen, Auffor-
derungen und Auskündungen zu veröffentlichen. 

Art. 2 Amtliches Publikationsorgan 
Die Appenzeller Zeitung ist das einzige amtliche Publikationsorgan der Gemeinde 
Herisau. 

Art. 3 Mitteilungsblatt 
aufgehoben (vgl. GR-Protokoll Nr. 137 vom 9. November 2004) 

 


